
 

  

S 14 RA 2155/98

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Berlin-Brandenburg
Sozialgericht Landessozialgericht Berlin-Brandenburg
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 16
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 14 RA 2155/98
Datum 30.10.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 RA 5/01
Datum 27.08.2003

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 30.
Oktober 2000 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Klage gegen den Bescheid vom 20. Mai
2003 wird abgewiesen. Die Beklagte trÃ¤gt zwei Drittel der auÃ�ergerichtlichen
Kosten des KlÃ¤gers im gesamten Verfahren. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist die RechtmÃ¤Ã�igkeit eines Vormerkungsbescheides nach Â§ 149 Abs. 5
Sozialgesetzbuch â�� Gesetzliche Rentenversicherung â�� (SGB VI).

Der 1945 geborene KlÃ¤ger nahm in der Deutschen Demokratischen Republik
(DDR) am 1. September 1967 ein Ingenieurstudium an der Technischen Hochschule
K-M-S auf, das er am 24. Juli 1970 mit der Berufsbezeichnung Ingenieur fÃ¼r
Werkstofftechnik beendete. Nach Absolvierung eines Fernstudiums wurde ihm am
24. Juni 1976 der akademische Grad eines Hochschulingenieurs verliehen. Vom 1.
September 1970 bis zu seiner Ã�bersiedlung am 30. Mai 1987 von Berlin (Ost) nach
Berlin (West) war der KlÃ¤ger als Ingenieur beim Volkseigenen Betrieb (VEB)
Kabelwerk O beschÃ¤ftigt. Mit Bescheid vom 30. September 1988 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 14. Februar 1989 stellte die Beklagte nach Â§ 104
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Abs. 3 Angestelltenversicherungsgesetz (AVG) die in dem beigefÃ¼gten
Versicherungsverlauf enthaltenen Daten bis 31. Dezember 1981 als fÃ¼r die
Beteiligten verbindlich fest. Dabei berÃ¼cksichtigte sie u.a. die von dem KlÃ¤ger in
der DDR zurÃ¼ckgelegten Beitragszeiten unter Einstufung in die Leistungsgruppen
der Anlage 1 Buchst. B zum Fremdrentengesetz (FRG) nach MaÃ�gabe der diesen
Leistungsgruppen zuzuordnenden Bruttojahresarbeitsentgelte der Anlage 9 zum
FRG. Der Bescheid erwuchs nach einem fÃ¼r den KlÃ¤ger erfolglosen Verfahren bei
dem Sozialgericht (SG) Berlin in Bestandskraft (Urteil vom 16. November 1989 â��
S 1 An 601/89 -). Zwischenzeitlich hatte die Beklagte dem KlÃ¤ger auch eine
Rentenauskunft vom 15. November 1989 erteilt.

Mit Bescheid vom 13. Januar 1998 stellte die Beklagte nach Â§ 149 Abs. 5 SGB VI
die in dem beigefÃ¼gten Versicherungsverlauf enthaltenen Daten bis 31. Dezember
1991 als fÃ¼r die Beteiligten verbindlich fest. FÃ¼r die in der DDR
zurÃ¼ckgelegten Beitragszeiten berÃ¼cksichtigte sie nunmehr die im
Sozialversicherungsausweis (SVA) vermerkten versicherten Entgelte. In dem
Bescheid heiÃ�t es weiter, aufgrund der RechtsÃ¤nderungen zum 1. Januar 1997 sei
die BerÃ¼cksichtigung von Anrechnungszeiten wegen schulischer Ausbildung nur
noch ab dem 17. Lebensjahr zulÃ¤ssig. Sofern in der Vergangenheit
Ausbildungszeiten vor dem 17. Lebensjahr bereits durch einen Bescheid anerkannt
worden seien, sei dieser insoweit rechtswidrig geworden und werde hiermit
aufgehoben. Die Beklagte lehnte die Anerkennung der Zeit vom 6. September 1967
bis 29. Juli 1968 und vom 3. September 1968 bis 10. August 1970 als Beitragszeit
ab, weil es sich um Zeiten der Schul-, Fach- oder Hochschulausbildung gehandelt
habe. Die Zeiten vom 21. September 1961 bis 31. August 1962 und vom 25. Juli
1970 bis 31. August 1970 kÃ¶nnten nicht als Anrechnungszeit anerkannt werden,
weil die Ausbildung vor Vollendung des 17. Lebensjahres bzw. nach Ablegung der
AbschlussprÃ¼fung zurÃ¼ckgelegt worden sei. In dem Vormerkungsbescheid
heiÃ�t es weiter, dass Ã¼ber die Anrechnung und Bewertung der im
Versicherungsverlauf enthaltenen Daten erst bei der Feststellung einer Leistung
entschieden werde. Eine Rentenauskunft war beigefÃ¼gt.

Mit seinem Widerspruch wandte sich der KlÃ¤ger "vor allem" gegen die
NichtberÃ¼cksichtigung der Ausbildungszeiten und begehrte Vertrauensschutz im
Hinblick auf die im Versicherungsverlauf vom 15. November 1989 festgestellten
Daten, die rechtsverbindlich seien. Mit Widerspruchsbescheid vom 16. April 1998
wies die Beklagte den Widerspruch unter Hinweis auf die fehlende Bindungswirkung
von RentenauskÃ¼nften nach Â§ 109 Abs. 4 SGB VI zurÃ¼ck.

Im Klageverfahren hat der KlÃ¤ger beantragt, die Beklagte unter Ã�nderung der
angefochtenen Bescheide zu verpflichten, die in der DDR zurÃ¼ckgelegten
Beitrags- und Anrechnungszeiten "entsprechend den Festlegungen im Bescheid
vom 15. November 1989" zu berÃ¼cksichtigen. Das SG hat die Klage mit Urteil vom
30. Oktober 2000 abgewiesen. Zur BegrÃ¼ndung ist ausgefÃ¼hrt: Die Klage sei
nicht begrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger habe gegen die Beklagte keinen Anspruch auf
Bewertung seiner in der ehemaligen DDR zurÃ¼ckgelegten Beitragszeiten nach
MaÃ�gabe des FRG. FÃ¼r den nach dem 31. Dezember 1936 geborenen KlÃ¤ger
seien Entgeltpunkte nach den Regelungen der Â§Â§ 256 a bis 256 c SGB VI zu
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ermitteln, nicht aber aufgrund der Anlagen 1 bis 16 zum FRG. Nur fÃ¼r vor dem 1.
Januar 1937 geborene Versicherte habe der Gesetzgeber Vertrauensschutz
vorgesehen. Dies sei verfassungsrechtlich ebenso wenig zu beanstanden wie die
NichtberÃ¼cksichtigung von Ausbildungs-Anrechnungszeiten vor Vollendung des
17. Lebensjahres, die durch das Wachstums- und
BeschÃ¤ftigungsfÃ¶rderungsgesetz (WFG) vom 25. September 1996 (BGBl. I S.
1461) mit Wirkung vom 1. Januar 1997 an eingefÃ¼hrt worden sei.

Mit der Berufung verfolgt der KlÃ¤ger sein Begehren weiter. Er macht
verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Bewertung der Beitragszeiten im
Beitrittsgebiet geltend, die nach dem 31. Dezember 1936 geborene und am 18. Mai
1990 im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet
ansÃ¤ssige Versicherte zurÃ¼ckgelegt haben. Durch die Neubewertung der
Beitragszeiten sei sein Vertrauen auf die bisher festgestellten Entgeltpunkte verletzt
worden. Auch der Bescheid vom 20. Mai 2003 enthalte keine Bewertung der
Beitragszeiten nach MaÃ�gabe des FRG. Mit diesem Bescheid hat die Beklagte die
Zeiten bis 31. Dezember 1996 als fÃ¼r die Beteiligten verbindlich festgestellt und
die Bescheide vom 30. September 1988 und 13. Januar 1998 nach Â§ 149 Abs. 5
Satz 2 SGB VI aufgehoben, "soweit sie nicht dem geltenden Recht entsprechen".

Zuvor hatte der ZusatzversorgungstrÃ¤ger mit bestandskrÃ¤ftigem Bescheid vom
17. April 2003 ZugehÃ¶rigkeitszeiten des KlÃ¤gers zum Zusatzversorgungssystem
Nr. 1 der Anlage 1 zum Anspruchs- und AnwartschaftsÃ¼berfÃ¼hrungsgesetz
(AAÃ�G) vom 1. September 1970 bis 29. Mai 1987 und die insoweit erzielten
tatsÃ¤chlichen Entgelte festgestellt.

Der KlÃ¤ger beantragt nach seinem Vorbringen:

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 30. Oktober 2000 aufzuheben und die
Beklagte unter Ã�nderung des Bescheides vom 13. Januar 1998 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 16. April 1998 und Ã�nderung des Bescheides vom
20. Mai 2003 zu verpflichten, die Beitragszeiten vom 1. September 1962 bis zum
29. Mai 1987 nach MaÃ�gabe der bis 30. Juni 1990 gÃ¼ltigen Vorschriften des
Fremdrentengesetzes zu berÃ¼cksichtigen und die versicherten Entgelte sowie
Ausbildungs- und Anrechnungszeiten entsprechend dem "Bescheid" vom 15.
November 1989 vorzumerken.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen und die Klage gegen den Bescheid vom 20. Mai
2003 abzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil und den Bescheid vom 20. Mai 2003 fÃ¼r
zutreffend.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die zum Verfahren
eingereichten SchriftsÃ¤tze nebst Anlagen Bezug genommen.
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Die Akten der Beklagten und die Gerichtsakte haben vorgelegen und sind
Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung des Berichterstatters anstelle des
Senats ohne mÃ¼ndliche Verhandlung einverstanden erklÃ¤rt (Â§Â§ 124 Abs. 2,
155 Abs. 3 und Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -).

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des KlÃ¤gers und die Klage gegen den gemÃ¤Ã� den Â§Â§ 153 Abs. 1,
96 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) Gegenstand des Verfahrens gewordenen
Bescheid der Beklagten vom 20. Mai 2003, Ã¼ber den erstinstanzlich zu befinden
war, sind nicht begrÃ¼ndet.

Soweit der KlÃ¤ger sich auch gegen die den Bescheiden vom 13. Januar 1998 und
20. Mai 2003 beigefÃ¼gten RentenauskÃ¼nfte wendet, ist die Klage bereits
unzulÃ¤ssig, weil es sich bei diesen RentenauskÃ¼nften nicht um Verwaltungsakte
im Sinne von Â§ 31 Sozialgesetzbuch â�� Sozialverwaltungsverfahren und
Sozialdatenschutz â�� (SGB X) handelt. Â§ 109 Abs. 4 Satz 2 SGB VI bestimmt
ausdrÃ¼cklich, dass RentenauskÃ¼nfte nicht rechtsverbindlich sind. Darauf hat die
Beklagte auch in den AuskÃ¼nften hingewiesen.

Nach Â§ 149 Abs. 5 Satz 1 SGB VI stellt der VersicherungstrÃ¤ger die im
Versicherungsverlauf enthaltenen und nicht bereits festgestellten Daten, die
lÃ¤nger als sechs Kalenderjahre zurÃ¼ckliegen, durch Bescheid fest. Bei
Ã�nderungen der dem Feststellungsbescheid zugrunde liegenden Vorschriften ist
der Feststellungsbescheid durch einen neuen Feststellungsbescheid oder im
Rentenbescheid mit Wirkung fÃ¼r die Vergangenheit aufzuheben; die Â§Â§ 24 und 
48 SGB X sind nicht anzuwenden (Â§ 149 Abs. 5 Satz 2 SGB VI, eingefÃ¼gt durch
Gesetz vom 16. Dezember 1997 â�� BGBl. I S. 2970 -). Ã�ber die Anrechnung und
Bewertung der im Versicherungsverlauf enthaltenen Daten wird erst bei
Feststellung einer Leistung entschieden (Â§ 149 Abs. 5 Satz 3 SGB VI).

Der Vormerkungsbescheid vom 20. Mai 2003, der gemÃ¤Ã� Â§ 96 Abs. 1 SGG
Gegenstand des Verfahrens geworden ist, konnte daher ohne fÃ¶rmliche Aufhebung
der frÃ¼heren Vormerkungsbescheide und ohne vorherige AnhÃ¶rung des KlÃ¤gers
ergehen. Durch ihn haben sich die vorangegangenen Vormerkungsbescheide vom
30. September 1988 und 13. Januar 1998 im Sinne von Â§ 39 Abs. 2
Sozialgesetzbuch â�� Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz â�� (SGB
X) erledigt. Denn die dort getroffenen Regelungen sind durch den Bescheid vom 20.
Mai 2003 in vollem Umfang ersetzt worden.

Die Beklagte hat die Zeiten der Schulausbildung des KlÃ¤gers vom 21. September
1961 bis 31. August 1962 als AnrechnungszeittatbestÃ¤nde vorgemerkt. Dieser
Anrechnungszeittatbestand umfasst â�� entsprechend dem Begehren des KlÃ¤gers
â�� nunmehr wieder die Zeiten schulischer Ausbildung ab dem 16. Lebensjahr. Bei
der Vollendung des 17. Lebensjahres nach Â§ 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB VI handelt
es sich zwar nicht um eine Anrechnungs- bzw. Bewertungsvorschrift, die erst im
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Leistungsfall zum Tragen kÃ¤me, sondern um eine tatbestandliche Voraussetzung
fÃ¼r die ErfÃ¼llung einer Anrechnungszeit (vgl. BSG, Urteil vom 24. Oktober 1996
â�� 4 RA 108/95 = SozR 3-2600 Â§ 58 Nr. 9). Dessen ungeachtet hat die Beklagte
aber einen Anrechnungszeittatbestand bereits ab 21. September 1961 vorgemerkt,
wodurch der KlÃ¤ger insoweit jedenfalls nicht mehr beschwert sein kann. Die
Beklagte hat auch die Zeiten vom 6. September 1967 bis 24. Juli 1970 zutreffend als
Zeiten der Hochschulausbildung gemÃ¤Ã� Â§ 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB VI
vorgemerkt. Denn Zeiten der Schul-, Fach- oder Hochschulausbildung kÃ¶nnen
nicht als Beitragszeiten im Beitrittsgebiet und mithin den Beitragszeiten nach
Bundesrecht gleichgestellt berÃ¼cksichtigt werden (Â§ 248 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 SGB
VI). Die im Bescheid vom 30. September 1988 erfolgte Vormerkung dieses
Zeitraums als Beitragszeit hat die Beklagte demgemÃ¤Ã� in dem Bescheid vom 13.
Januar 1998 abgelehnt und somit aufgehoben, ebenso wie die Vormerkung des
Zeitraumes nach dem Abschluss des Ingenieurstudiums (24. Juli 1970) vom 25. Juli
1970 bis 10. August 1970. Der letztgenannte Zeitraum liegt nach Ablegung der
AbschlussprÃ¼fung.

Der KlÃ¤ger kann auch keine BerÃ¼cksichtigung hÃ¶herer versicherter Entgelte
fÃ¼r die in der Zeit vom 1. September 1962 bis 29. Mai 1987 zurÃ¼ckgelegten
Beitragszeiten als der im Bescheid vom 20. Mai 2003 vorgemerkten beanspruchen.
FÃ¼r die Zeiten der ZugehÃ¶rigkeit des KlÃ¤gers zum Zusatzversorgungssystem
Nr. 1 der Anlage 1 zum AAÃ�G vom 1. September 1970 bis 29. Mai 1987 gilt dies
schon deshalb, weil die Beklagte insoweit an die vom ZusatzversorgungstrÃ¤ger
Ã¼bermittelten Daten Ã¼ber die erzielten tatsÃ¤chlichen Entgelte gemÃ¤Ã� Â§ 8
Abs. 5 Satz 2 AAÃ�G gebunden ist. Die insoweit nach Beendigung des
Klageverfahrens gegen den ZusatzversorgungstrÃ¤ger (SG Berlin S 7 RA 5695/02)
bindend gewordenen Feststellungen des VersorgungstrÃ¤gers im Bescheid vom 17.
April 2003 muss der RentenversicherungstrÃ¤ger auch dann berÃ¼cksichtigen,
wenn â�� wie hier â�� der VersorgungstrÃ¤ger keine (bindende) Entscheidung zu
Â§ 1 Abs. 1 AAÃ�G getroffen hat. Denn damit steht fest, dass der Versicherte
gleichgestellte Pflichtbeitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung des
SGB VI sowie bestimmte Rangstellenwerte hieraus erworben hat (vgl. BSG, Urteil
vom 29. Oktober 2002 â�� B 4 RA 27/02 R â�� zur VerÃ¶ffentlichung vorgesehen).
FÃ¼r die Vormerkung der in dem in Rede stehenden Zeitraum im Bescheid vom 30.
September 1988 nach MaÃ�gabe des FRG aufgefÃ¼hrten versicherten Entgelte ist
bei dieser Sach- und Rechtslage kein Raum. Ã�berdies sind die nunmehr
ausgewiesenen versicherten Entgelte in der Zeit ab 1. September 1970 bis auf die
Kalenderjahre 1984, 1985 und 1986 durchweg zum Teil deutlich hÃ¶her als die in
dem Bescheid vom 30. September 1988 vermerkten Entgelte. Der KlÃ¤ger wird
fÃ¼r diese ZeitrÃ¤ume durch den Bescheid vom 20. Mai 2003 nicht schlechter,
sondern erheblich besser gestellt.

Auch fÃ¼r die verbleibenden Beitragszeiten vom 1. September 1962 bis 5.
September 1967 sind die von der Beklagten im Bescheid vom 20. Mai 2003
vorgemerkten Daten nicht zu beanstanden. Der KlÃ¤ger fÃ¤llt nicht unter die
bestandsgeschÃ¼tzten JahrgÃ¤nge des Â§ 259 a SGB VI, deren Pflichtbeitragszeiten
im Beitrittsgebiet nach dem bis 30. Juni 1990 geltenden Bestimmungen des FRG zu
berÃ¼cksichtigen sind. Bei dem KlÃ¤ger werden vielmehr â�� wie ansonsten auch
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bei jedem anderen Versicherten in den alten und neuen BundeslÃ¤ndern â�� die
tatsÃ¤chlich erzielten und im Sozialversicherungsausweis aufgefÃ¼hrten Entgelte
nach Aufwertung in DM und Hochwertung auf die Werte der Anlage 10 zum SGB VI
berÃ¼cksichtigt (vgl. Â§ 256 a SGB VI). Durchgreifende verfassungsrechtliche
Bedenken hiergegen sind nicht ersichtlich, zumal sÃ¤mtliche tatsÃ¤chlichen
Entgelte des KlÃ¤gers in der frÃ¼heren DDR als versicherte Entgelte vorgemerkt
worden sind. Die fÃ¼r die Beitragszeiten vor dem 1. September 1970 durch die
Tabellenwerte des FRG begrÃ¼ndete erhebliche Besserstellung des KlÃ¤gers im
Bescheid vom 30. September 1988 und der durch die Tabellenwerte des FRG
vermittelte hÃ¶here Rangstellenwert ist entgegen der Auffassung des KlÃ¤gers
nicht unentziehbar, da es sich insoweit lediglich um fiktive Entgelte ohne
individuellen Bezug zum tatsÃ¤chlichen Entgelt handelte und Ã¼berdies der
Bescheid entsprechend der seinerzeit wie heute geltenden Rechtslage den Hinweis
enthielt, dass Ã¼ber die Anrechnung der im Versicherungsverlauf enthaltenen
Daten erst bei Feststellung einer Leistung entschieden werde. Der KlÃ¤ger durfte
somit nicht darauf vertrauen, dass die dem Bescheid vom 30. September 1988 wie
auch der Rentenauskunft vom 15. November 1989 zugrunde liegende Rechtslage
unverÃ¤ndert bleiben wÃ¼rde.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG und berÃ¼cksichtigt, dass der
KlÃ¤ger mit seinem Klagebegehren, nÃ¤mlich der BerÃ¼cksichtigung (deutlich)
hÃ¶herer Entgelte, zumindest fÃ¼r die Zeit vom 1. September 1970 bis 29. Mai
1987 hat durchdringen kÃ¶nnen.

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 oder 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 02.04.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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